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Dipl.-Pädagogin Birgit Kaufhold 

Verfahrensbeistandschaften ● Umgangspflegschaften ● Ergänzungspflegschaften 

5. Mit der Vollendung des 5. Lebensjahres  
 

Deine Anschlusserklärung (durch den gesetzlichen Vertreter) bei 
Namensänderungen wird nötig (§ 1617a, § 1617b, § 1617c, § 1618, § 1757 BGB 
Art. 10, Art. 47 EGBGB = Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch). 
Das heißt ab dem 5. Lebensjahr bestimmst du mit über deinen Namen mit. 
 

§ 1617a Geburtsname bei Eltern ohne Ehenamen und Alleinsorge 
 
(1) Führen die Eltern keinen Ehenamen und steht die elterliche Sorge nur einem 

Elternteil zu, so erhält das Kind den Namen, den dieser Elternteil im Zeitpunkt 
der Geburt des Kindes führt. 

(2) Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für ein unverheiratetes Kind allein zusteht, 
kann dem Kind durch Erklärung gegenüber dem Standesamt den Namen des 
anderen Elternteils erteilen. Die Erteilung des Namens bedarf der Einwilligung 
des anderen Elternteils und, wenn das Kind das fünfte Lebensjahr vollendet hat, 
auch der Einwilligung des Kindes. Die Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt 
werden. Für die Einwilligung des Kindes gilt § 1617c Abs. 1 entsprechend. 
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Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
§ 1617a BGB = http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1617a.html 
§ 1617b BGB = http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1617b.html 
§ 1617c BGB = http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1617c.html 
§ 1618 BGB = http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1618.html 
§ 1757 BGB = http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1757.html 
Art. 10 EGBGB = http://www.gesetze-im-

internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html#BJNR006049896BJNG031801377 
Art. 47 EGBGB = http://www.gesetze-im-

internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html#BJNR006049896BJNG031801377 

 
 


